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rungen), die Mitgliedstaaten ermutigend, die Empfehlungen umzusetzen und weiterzuent-
wickeln, und in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die das beim Büro der Ver-
einten Nationen für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden angesiedelte Sekretari-
at der Arbeitsgruppe unternimmt, 

 in Anbetracht dessen, dass Indikatoren und Zielgrößen auf der Grundlage einver-
nehmlich festgelegter Standards aufgestellt werden müssen, um die Regierungen dabei zu 
unterstützen, Sport zum festen Bestandteil von bereichsübergreifenden Entwicklungsstra-
tegien zu machen und Sport und Leibeserziehung in internationale, regionale und nationale 
entwicklungspolitische Maßnahmen und Programme einzubinden, 

 unter Hinweis auf die Resolution 64/289 vom 2. Juli 2010, mit der die Generalver-
sammlung die Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der 
Frauen (UN-Frauen) schuf, und auf die Chancen, die diese Einheit für die Verwirklichung 
der Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen eröffnet, so auch 
beim und durch den Sport, und die kontinuierliche Förderung der Frauen im Sport und bei 
Sportaktivitäten begrüßend, insbesondere die Unterstützung für die stetige Steigerung ihrer 
Leistungen bei Sportveranstaltungen, woraus sich Möglichkeiten für wirtschaftliche Ent-
wicklung durch Sport ergeben, 

 hervorhebend, wie wichtig es ist, die Hindernisse für die Teilnahme an Sportveran-
staltungen, insbesondere für Teilnehmer aus Entwicklungsländern, weiter abzubauen, 

 unter Betonung der wichtigen Rolle produktiver öffentlich-privater Partnerschaften 
zur Finanzierung von Programmen für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden, der 
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Entwicklungsprogrammen und -politiken, unter anderem in den Mechanismen zur Schaf-
fung von Wachstum und Wohlstand; 

 c) Mobilisierung von Ressourcen und Programmgestaltung: Förderung innovati-
ver Finanzierungsmechanismen und Abmachungen unter Beteiligung einer Vielzahl von 
Interessenträgern auf allen Ebenen, einschließlich des Engagements seitens Sportorganisa-
tionen, der Zivilgesellschaft, der Sportler und des Privatsektors, mit dem Ziel, effektive 
Programme mit nachhaltiger Wirkung zu schaffen; 

 d) 
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 9. fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des5 und die dazugehörigen Fakultativprotokolle10, das Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen7 und das Internationale Übereinkommen gegen Doping 
im Sport8 noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ihnen bisher nicht 
beigetreten sind oder sie bisher nicht durchführen, nachdrücklich auf, dies zu erwägen; 

 10. nimmt Kenntnis von den Bemühungen des Generalsekretärs, des Präsidenten 
der Generalversammlung, der Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft um die Einhaltung 
der Olympischen Waffenruhe und ermutigt die künftigen Gastgeber der Olympischen 
Spiele und der Paralympischen Spiele sowie die anderen Mitgliedstaaten, die wirksame 
Umsetzung der Waffenruhe zu unterstützen; 

 11. weiß die Führungsrolle zu schätzen, die der Sonderberater des Generalsekretärs 
für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden mit Unterstützung durch das Büro der 
Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden in Fragen wahr-
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